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SICHERHEITSPARTNER

Glückliche Gesichter und La-
chen sind auf der Unfallsta-
tion einer Kinderklinik keine
Selbstverständlichkeit. Dass
die kleinen Unfallpatienten
im Klinikum Dortmund ihre
Schmerzen und ihr Heimweh
auch mal vergessen können,
verdanken sie engagierten
Padägogik-Studenten der
Universität Dortmund, die
mit Kunst, Musik und Litera-
tur den Krankenhausalltag
vergessen lassen.
Das Projekt „Kunst und Mu-
sik im Klinikum“ beeindruck-
te auch die Mitglieder des
Vereins „Aktion Kinder-Un-
fallhilfe e.V.“. Sie unterstütz-
ten mit einem Scheck über
10.000 Euro den Ankauf
neuer Musikinstrumente
und Maluntensilien für das
Projekt. Aber auch die Kin-
derneurologiehilfe Münster
e.V. und das Reha-Zentrum
Bathildisheim e.V., ein Inter-
nat für unfallgeschädigte
und behinderte Kinder und
Jugendliche in Bad Arolsen,
gehören zu den Projekten,
die der Verein Kinderunfall-
hilfe bereits förderte. Mehr

als 140.000 Euro wurden
seit Gründung des Vereins
1998 gespendet. 
Der Verein finanziert sich
ausschließlich aus Spenden.
Sein Ziel: Kinder wirtschaft-
lich unterstützen, die durch
einen Unfall in Not geraten
sind oder zur Überwindung
von Unfallfolgen Hilfe und
Förderung benötigen. Er för-
dert Reha-Maßnahmen und
lindert Restdefizite dort, wo
andere nicht leisten können.
Alle Gründungsmitglieder
des Vereins sind eng mit
dem Straßenverkehrsgewer-
be verbunden: Vertreter von

Unternehmen, Fachpresse,
Verbände, Genossenschaf-
ten und der BGF.
„Aktion Kinder-Unfallhilfe“
ist eine Initiative, die Unter-
stützung verdient. Vielleicht
sind Sie ja noch auf der Su-
che nach der richtigen
Adresse für Ihre Weihnachts-
spende? 
Infos finden Sie unter: www.
kinderunfallhilfe.de (BGF)

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und
Weihnachten steht vor der Tür. Eine gute Zeit, um
sich bei Ihnen zu bedanken. Wofür? Nun, zum
Beispiel für Ihren Einsatz für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, für Ihre Umsicht und Ih-
re Vorsicht. Wir freuen uns über jede Erkrankung,
die vermieden werden kann, und über jeden Un-
fall, der glimpflich abläuft oder gar nicht erst
passiert.
Für viele unserer Versicherten beginnt mit dem
Dezember eine anstrengende Zeit. Schlechte Sicht
und Schnee und Eis auf den Straßen machen das
Vorankommen schwer und sind dazu noch unfall-
trächtig. Fahren Sie vorsichtig! Und genießen Sie
auch die schönen Seiten des Winters. Wir wün-
schen Ihnen unfallfreie Fahrt und ein gesundes
und erfolgreiches neues Jahr. Ihre BGF.

Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.



16.12.2005   SicherheitsPartner 8/2005

K o m m e n t a r

B
er

u
fs

g
en

o
ss

en
sc

h
a

ft
 f

ü
r 

Fa
h

rz
eu

g
h

a
lt

u
n

g
en

3

Am 11. November 2005 ka-
men die Mitglieder der Vertre-
terversammlung der BGF  zur
ersten regulären Sitzung in
Hamburg zusammen. Neben
Informationen zu aktuellen
Fragen aus Gesetzgebung,
Prävention und Ver-
waltung und dem
Haushaltsplan 2006
stand auf der Tages-
ordnung auch eine
richtungsweisende
Entscheidung: ein Ver-
tragsentwurf zur Fusi-
on der BGF mit der
Großhandels- und La-
gerei-Berufsgenossen-
schaft (GroLa BG).
Zahlreiche Gespräche
der Vorstände und Ge-
schäftsleitungen bei-
der Berufsgenossen-
schaften hatten im
Vorwege stattgefun-
den. Die Verhand-
lungsergebnisse mün-
deten in einen Fusi-
onsvertragsentwurf,
dem die Gremien der
GroLa BG bereits im Septem-
ber zustimmten. Auf der Sit-
zung in Hamburg stimmten
nun auch die Mitglieder der
Vertreterversammlung der
BGF für die Fusion. Ihr Urteil:
„Wir passen zusammen.“
Genehmigt das Bundesversi-
cherungsamt  (BVA) als Auf-
sichtsbehörde den Vertrags-
entwurf, wird bereits im kom-
menden Jahr eine Verwal-
tungsgemeinschaft gebildet,
um alle anstehenden Aufga-
ben zu lösen. Die BGF wird da-
bei ihre Erfahrungen aus der
Fusion mit der Binnenschiff-
fahrts-Berufsgenossenschaft
einbringen können, die eben-
falls im Rahmen einer Verwal-
tungsgemeinschaft vorberei-
tet wurde. Ziel der Fusion ist
es, einen auch für die Zukunft

gut positionierten Unfallversi-
cherungsträger zu schaffen
und die Kräfte im Hinblick
auf Verwaltungskosten und
Präventionsarbeit zu bündeln.
„Die Wirtschaftsstrukturen
haben sich geändert. Unsere

Präventionsarbeit lässt sich
deshalb im Rahmen einer Fu-
sion optimieren und die Ver-
waltung wird an Schlagkraft
gewinnen“, schätzt Manfred
Rosenberg, Vorstandsvorsit-
zender der BGF, die Vorteile
der Fusion ein.
Tatsächlich bestätigte sich
schon in den Vorgesprächen,
dass die Berührungspunkte
zwischen Großhandel und
Verkehr gewachsen sind.
Auch dem von Parteien und
Ministerien gewünschten
Konzentrationsprozess trägt
die Entscheidung der beiden
Berufsgenossenschaf ten
Rechnung.
Durch die Fusion von GroLa
BG und BGF werden spätes-
tens 2011 rund 300.000 Un-
ternehmen und 3,4 Mio. Ver-

sicherte unter einem Dach
vereint. Bereits während der
Verwaltungsgemeinschaft
werden die Partner auf eini-
gen Gebieten eng zusammen-
arbeiten. So ist zum Beispiel
eine gemeinsame Personal-

entwicklung und die Zusam-
menarbeit bei der EDV-Ent-
wicklung geplant.
Die gemeinsamen Entschlüs-
se zum Fusionsvertrag enthal-
ten außerdem die Option für
die Aufnahme weiterer bran-
chenverwandter Unfallversi-
cherungsträger. Die Vertreter-
versammlung wurde in die-
sem Zusammenhang auch
über die Kooperationsge-
meinschaft „Handel und Ver-
kehr“ informiert. Zwischen
den Kooperationspartnern, zu
denen neben der BGF und der
GroLa BG auch die BG für den
Einzelhandel, die BG Bahnen
und die See-BG zählen, fan-
den erste Arbeitsgespräche
statt, auf der die zukünftigen
Arbeitsfelder abgesteckt wur-
den. (BGF)

BGF und Großhandels-BG: Fusion beschlossen

Koalitionsgespräche
zur Reform der BGen 
Die Berufsgenossenschaften unter-
stützen das im Rahmen der Koaliti-
onsgespräche von Union und SPD
vereinbarte Ziel, die gesetzliche Un-
fallversicherung zukunftssicher zu
machen. „Die Vorschläge sind ein
Beleg für unseren bereits einge-
schlagenen Weg, die Organisation
neu zu strukturieren, zu straffen und
so die Stabilität und Effizienz der
Unfallversicherung weiter zu stei-
gern", kommentiert Dr. Joachim
Breuer, Hauptgeschäftsführer des
Hauptverbands der gewerblichen
Berufsgenossenschaften die Ent-
wicklung. Die Selbstverwaltung der
Berufsgenossenschaften hat sich
bereits vor längerem auf eine Orga-
nisationsreform verständigt, die
zahlreiche Kooperationen und Fu-
sionen mit sich bringt. Seit dem ver-
gangenen Jahr haben die Berufsge-
nossenschaften ihre Zahl durch Fu-
sionen um rund ein Drittel von 35
auf 26 im Jahr 2005 reduziert.

BGen und Berliner 
Senat kooperieren
Die Senatsverwaltung für Gesund-
heit, Soziales und Verbraucherschutz
hat zum 1. Dezember 2005 mit dem
Landesverband Nordostdeutschland
der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften eine Intensivierung der Zu-
sammenarbeit beschlossen. Durch
eine intensivere Zusammenarbeit
zwischen den Berufsgenossenschaf-
ten und der Senatsverwaltung sollen
Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten in den Berliner Betrieben
und Verwaltungen weiter verbessert
werden. Wesentlicher Inhalt ist die
bessere Koordinierung der Bera-
tungs- und Betreuungsangebote von
Unfallversicherungsträgern mit den
Überwachungsmaßnahmen der
staatlichen Arbeitsschutzbehörde.

■ aktuell

Die alternierenden Vorstandsvorsitzenden Hubertus Ritzke (GroLa BG)
sowie Manfred Rosenberg und Klaus Peter Röskes (BGF) zeigten sich zu-
frieden über die Zustimmung zum Fusionsvertrag.
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Aktionstag beim Kühltrans-
portunternehmen Fendler
Internationale Transport
GmbH in Edling.  Arbeits-
und Verkehrssicherheit wird
hier groß geschrieben, des-
halb wurde die gesamte An-
gebotspalette der BGF zur
Präventionsarbeit für den
Aktionstag am 15. Oktober
gebucht. Auf dem Betriebs-
gelände der Fa. Fendler
standen Überschlagsimula-
tor und Gurtschlitten für die
Selbsterprobung der Fahrer
bereit: Wie fühlt es sich an,
wenn eine Lkw-Kabine sich
überschlägt? Welche Kräfte
wirken, wenn man auf ein
stehendes Hindernis auf-
prallt? Wie schon so oft wa-
ren die Selbsttests mit den 
Simulatoren einprägsamer
und wirkungsvoller als viele
Worte. Interesse fanden
auch die Themen „Müdig-
keit am Steuer“ und die
„Aktion: Sicherer Auftritt“.
(BGF)

Aktionstag für Fendler-Fahrer

Haben Sie Ihre Aktivitäten
für das kommende Jahr
schon geplant? Vielleicht
können wir Ihre Aktionen
und Schulungen mit unse-
ren Simulatoren, der Sprung-
waage und Informationen
zu Arbeitsschutz und Ver-

Statistik der Berufs-
genossenschaften
Die jährlich neu erscheinende Bro-
schüre „BG-Statistiken für die Praxis
2004“ im handlichen Format infor-
miert über die wichtigsten Zahlen der
Berufsgenossenschaften. Neben den
Unfallzahlen enthält sie ausgewählte
statistische Angaben zu Berufskrank-
heiten, zu den Aktivitäten der Berufs-
genossenschaften im Bereich der
Prävention sowie zu den Ausgaben
für Rehabilitation und Entschädi-
gung. Zahlenreihen von 1950 bis
2004 lassen langfristige Vergleiche
zu. Die Veröffentlichung kann mit An-
gabe von Name und Adresse unter 
info@hvbg.de kostenlos angefordert
werden. Die Broschüre steht als PDF-
Dokument auch online zur Verfügung:
http://www.hvbg.de/code. php?link
=1020836

Napo gewinnt
Mit einem zweiten Preis wurde der
Spot „Sicherer Auftritt mit Napo“ des
Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften beim 6. In-
ternationalen Film- und Multimedia-
festival in Orlando ausgezeichnet.
„Napo“ begleitete auf witzige und
einprägsame Weise die „Aktion: Si-
cherer Auftritt“. Der Film „Napo auf
der Baustelle“ wurde bei dem franzö-
sischen Filmfestival „Fimbacte 2005“
prämiert. Insgesamt
hat die Napo-Serie
damit sieben Film-
preise gewonnen.
Der nächste Na-
po-Film wird
2006 zur Eu-
ropäischen Wo-
che herausgegeben. Er
beschäftigt sich mit Problemen beim
Neueinstieg in die Arbeitswelt und
häufigem Arbeitsplatzwechsel. 
Die Filme stehen als Download zur
Verfügung: http://www. hvbg.de/
code.php?link =575481

■ kurz notiert

kehrssicherheit unterstützen.
Interesse? Dann wenden Sie
sich bitte an Ihren zuständi-
gen Technischen Aufsichts-
beamten. Dort erhalten Sie
Infos zu den Simulatoren und
können Themen für Veran-
staltungen absprechen.

Es kostet schon ein wenig Überwindung, eine Testfahrt im Über-
schlagsimulator mitzumachen.

Die Mitgliederabteilung un-
serer Berufsgenossenschaft
erreichte kürzlich die Anfra-
ge eines niederländischen
Fuhrunternehmers, der sich
mit dem Gedanken trägt,
seine Lkw zukünftig auch
grenzüberschreitend im eu-
ropäischen Ausland zusätz-
lich mit in Deutschland woh-
nenden Arbeitnehmern ein-
zusetzen. Er erkundigte sich
nach dem Unfallversiche-
rungsschutz für seine von
ihm für jene Touren in
Deutschland eingesetzten
Fahrer. 
Und tatsächlich besteht für
diese Arbeitnehmer gemäß
der EWG-Verordnung Nr.

1408/71 gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz durch
die Berufsgenossenschaft,
wenn es sich dabei um Perso-
nen handelt, die überwie-
gend in Deutschland be-
schäftigt oder für den auslän-
dischen Unternehmer tätig
werden. Zur Ermittlung der
Beschäftigungszeit spielt es
dabei keine Rolle, ob eine
Fahrt in Deutschland beginnt
oder endet oder ob zur Erfül-
lung eines Fuhrauftrages nur
durch Deutschland (Transit)
hindurchgefahren werden
muss.
Die BGF hat auch hier die
Haftpflicht für den Unter-
nehmer abzulösen und ge-

währleistet auch für diesen
Personenkreis das breite
Spektrum der berufsgenos-
senschaftlichen Leistungen,
die einem Arbeitnehmer
nach einem Arbeitsunfall,
Wegeunfall oder dem Auf-
treten einer Berufskrankheit
zustehen können.
Selbstverständlich werden
von den ausländischen Un-
ternehmen auch Beiträge
für den Unfallversicherungs-
schutz der oben beschriebe-
nen Arbeitnehmer gefordert,
die sich nach den gleichen
Kriterien berechnen, wie es
bei den inländischen Mit-
gliedsunternehmen der Fall
ist. (van de Schell)

Auch ausländische Firmen sind versichert

Die BGF unterstützt Ihre Sicherheitsarbeit
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Mit 19 Jahren verliert er bei
einem Zugunglück seinen
rechten Arm und beruflich
den Boden unter den Füßen.
Heute, mit 35 Jahren, ist
Gerd Schönfelder einer der
erfolgreichsten Behinderten-
sportler Deutschlands. Auch
im Beruf hat er, dank der Un-
terstützung der Berufsge-
nossenschaft, wieder Fuß ge-
fasst. Sport ist, wie er selber
sagt, für ihn „lebenswichtig“.
Um den Behindertensport in
Deutschland weiter zu för-
dern, haben die Berufsgenos-
senschaften (BG) gemein-
sam mit dem Deutschen Be-
hinder tenspor tverband
(DBS) eine Kampagne unter
dem Titel „Fit im Sport - fit im
Job“ gestartet. Im Mittel-
punkt der Kampagne steht
die erfolgreiche berufliche
und soziale Rehabilitation
aus Sicht von betroffenen
Sportlerinnen und Sportlern.
Neben Gerd Schönfelder hat

BGen starten Paralympics-Kampagne
sich Martin Braxenthaler in
den Dienst der Kampagne
gestellt, beide sind Hoff-
nungsträger des Deutschen
Behindertensportverbandes
für Turin 2006. 
Für Braxenthaler waren seine
eigenen, positiven Erfahrun-
gen mit der Berufsgenossen-
schaft entscheidend, sich für
die Kampagne zu engagie-
ren. Er ist seit einem Arbeits-
unfall 1994 querschnitts-
gelähmt und wird noch heu-
te von der Bau-BG betreut. In
der BG-Klinik Murnau unter-
stützt er ehrenamtlich die
Mediziner in der Arbeit mit
Patienten, die erst vor kur-
zem einen Unfall hatten. Er
bringt ihnen den Sport näher
und den Spaß am Leben
zurück. „Ich möchte vermit-
teln, dass der Sport hilft, wie-
der Selbstständigkeit und Le-
bensqualität im Alltag zu er-
reichen“, so Braxenthaler.
Auch Gerd Schönfelder weiß

nur Positives über die Berufs-
genossenschaften zu berich-
ten. Nach einem Zugunfall
mit 19 Jahren kurz vor der
Abschlussprüfung, durch
den er den rechten Arm ver-
lor, hat die Berufsgenossen-
schaft Elektrotechnik und
Feinmechanik in Nürnberg
ihm die Umschulung vom
Energieanlagenelektroniker
zum Elektrotechniker in der
Datenverarbeitungstechnik
ermöglicht. „Nie gab es hin-
sichtlich der notwendigen
Therapieformen oder kos-
tenintensiver prothetischer
Versorgung irgendwelche
Einschränkungen“, zeigt sich
Schönfelder zufrieden.
Für die Berufsgenossenschaf-
ten ist Rehabilitation eine In-
vestition, die sich lohnt. Viele
Patienten können nach erfolg-
reicher Rehabilitation und
Betreuung durch Berufshelfer
der BG wieder eine Berufs-
tätigkeit ausüben. (HVBG)

Der Schmonzel kommt wieder
Retroreflektierende Kontur-
markierungen können zu
mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr beitragen, weil die
markierten Fahrzeuge von
den nachfolgenden Fahrern
besser und früher erkannt
werden. Die BGF hat des-
halb bereits zwei Aktio-
nen zum Anbringen
von Konturmarkierun-
gen bezuschusst. 
Vorstand und Vertreter-
versammlung der BGF
haben nun beschlossen,
erneut eine Initiative zu
starten und die Mitgliedsbe-
triebe beim Anbringen der
Konturmarkierungen
an Lkws mit einem
Zuschuss zu unter-

stützen. Zusätzlich soll der
bekannte Schmonzel-Auf-
kleber der BGF die Fahrer
nachfolgender Fahrzeuge
dazu motivieren, einen aus-
reichenden Sicherheitsab-
stand einzuhalten. 

Es ist in diesem Zusammen-
hang noch eine Ausnahme-
genehmigung der Straßen-
verkehrsbehörde von der
BGF beantragt worden. So-
bald diese vorliegt, werden
wir Sie umgehend informie-
ren, wie Sie einen Zuschuss

erhalten können.
Damit dies schnell
und zeitnah gesche-
hen kann, wird die In-
formation im Internet
unter www.bgf.de als
Aktuell-Meldung ein-

gestellt. Also schauen Sie
einfach öfter mal vorbei. Im
nächsten SicherheitsPartner

berichten wir natürlich
auch über die Aktion.
(BGF)

Ein Unfall verändert das Leben: 
Querschnittslähmung. 
Sport ist Teil der Rehabilitation. 
Hilft, das Leben zu meistern. 
Klar ist: wer fit im Sport ist,
ist auch fit im Job.

FIT IM SPORT – 
FIT IM JOB

Martin Braxenthaler
4-facher Paralympics-Sieger, 
KFZ-Mechaniker

P A R T N E R  F Ü R  R E H A B I L I T A T I O N

www.berufsgenossenschaften.de
BG-Infoline: 01805-188088 (12 Cent / Minute)
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Lohnnachweisformularen per Post.
Für die Sicherheit haben wir gesorgt.
Das 8-stellige Passwort wird per Zu-
fallsgenerator erzeugt und über den
automatischen Postversand Ihren
Unterlagen zugesteuert. 

Wenn Sie Benutzernamen und
Passwort eingegeben haben, er-
scheint die Startseite. Dort  beginnen

wir den Online-Service mit drei Ange-
boten: Lohnnachweis, Unfallanzeige
und Ablage der BGF-Dokumente in
einem Ordner.  Welche Anwendung
auch immer Sie starten, Sie werden
Schritt für Schritt durch das Pro-
gramm geführt. Wissen Sie nicht wei-

- schneller geht’s nicht
Extranet Ab sofort bietet Ihnen die BGF einen neuen Online-Service an: .

VON R. SCHÄFER UND B. FÜRBÖTER

Der Beitrag zur gesetzlichen
Unfallversicherung ist abhän-
gig von den gezahlten Löhnen

und Gehältern. Um die für die Be-
rechnung der Beiträge notwendigen
Daten zu erhalten, verschickt die BGF
zum Ende eines jeden Jahres Lohn-
nachweisformulare.

Bisher mussten diese Formulare
in den Mitgliedsunternehmen ausge-
füllt und per Post an die BGF zurück-
geschickt werden. Oder die Unterla-
gen wurden zur Bearbeitung an den
Steuerberater weitergegeben. So kön-
nen Sie das natürlich auch weiterhin
machen. Die BGF bietet Ihnen ab 14.
Dezember 2005 aber auch einen neu-
en Weg an, die Daten einfach und
schnell zu erfassen, zu versenden und
zu dokumentieren: per Extranet. Weil
es schnell und unkompliziert  geht,
haben wir diesem neuen Service den
Namen gegeben.

können alle Mitglieds-
unternehmen nutzen, die über einen
Zugang zum Internet verfügen. Über
das Internet war es bislang aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht
möglich, vertrauliche Zahlen und An-
gaben zu übermitteln. Das haben wir
geändert. Zwischen der BGF und den
Mitgliedsbetrieben wird jeweils eine
besonders gesicherte Verbindung
hergestellt.

Einstieg über das Internet
Der Weg zu geht ganz

einfach: Sie gehen ins Internet und
rufen die Homepage der BGF unter
„www.bgf.de“ auf. Dort finden Sie
gleich oben rechts den Schriftzug

. Einfach anklicken, und
schon  können Sie sich einloggen. Sie
benötigen dazu einen Benutzerna-
men und ein Passwort. Beides erhal-
ten  Sie von uns zusammen mit den

ter oder haben Sie eine Frage, stehen
Ihnen jederzeit Hilfefunktionen zur
Verfügung.

Lohnnachweis
Klicken Sie auf „Lohnnachweis“

und es erscheint eine Eingabemaske,
die schon Ihre Adressdaten enthält.
Die Adresse stimmt nicht mehr? Ein
Klick genügt und Sie können die An-
gaben korrigieren. Anschließend
führt das Programm Sie durch alle
Stationen, die dazu notwendig sind,
um den Lohnnachweis zu erstellen.
Besonders einfach ist es, wenn Sie kei-
ne Mitarbeiter beschäftigen: Nur we-
nige  Klicks und die Meldung ist an die
BGF unterwegs.

Zu jedem Zeitpunkt können Sie
sich Ihre bisherigen Angaben anse-
hen, korrigieren und ausdrucken.
Wurden Sie gestört und mussten das
Programm verlassen? Auch das ist
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Es geht ganz einfach: 
Einloggen, ausfüllen und
per Mausklick versenden
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Was ist ein Extranet?
Das Extranet beruht auf der gleichen Technik wie das Internet. Im Vergleich zum öf-
fentlichen Internet kann das Extranet aber nur von einer festgelegten Personengrup-
pe genutzt werden. Der Zugang ist nur mit einem Passwort möglich. Für die Benut-
zung des Extranets ist keine weitere Software erforderlich. Die Anwendung wird durch
Hilfefunktionen unterstützt. Die BGF stellt das Extranet nur ihren Mitgliedsunterneh-
men zur Verfügung. Für den sicheren Datentransfer per Extranet erhalten sie zusam-
men mit den Lohnnachweisunterlagen einen Benutzernamen und das Passwort zuge-
schickt. Mitgliedsbetriebe können auch mehreren Nutzern – zum Beispiel verschiede-
nen Abteilungen oder auch dem Steuerberater – den Zugang ermöglichen. Die
Vorgehensweise ist einfach und wird im Extranet beschrieben.

kein Problem, Ihre eingegebenen Da-
ten werden als Entwurf mit Datum in
Ihrem Ordner gekennzeichnet und
gespeichert. Alles fertig? Ein letzter
Klick und der Lohnnachweis ist unter-
wegs an die BGF und wird automa-
tisch mit dem Hinweis „versendet“
gesichert.

Mein Ordner
Das Speichern der Dokumente ist

die zweite Funktion, die wir Ihnen un-
ter zur Verfügung stellen.
„Mein Ordner“ enthält alle Formula-
re, die Sie erstellen – im Entwurf oder
in der Endfassung. Sie können also je-
derzeit prüfen, welche Daten der
Lohnnachweis 2005 enthält und wann
Sie ihn verschickt haben. Gespeichert
werden auch alle Unfallmeldungen,
die Sie an die BGF weiterleiten. 

Unfallanzeige
Das Ausfüllen der Unfallmeldung

ist die dritte Funktion, die wir Ihnen
ab Dezember bei zur Ver-
fügung stellen. Die Datenfelder ent-
sprechen der Unfallanzeige in Papier-
form. Auch bei der Unfallanzeige wer-
den Sie durch das Dokument geführt
und am Ende genügt auch hier ein Klick
zum Absenden und Abspeichern.

Fragen zum neuen Service
Für Ihre Fragen zum neuen Onli-

ne-Service der BGF ist eine E-Mail-
Hotline geschaltet: bgfdirekt@bgf.de.
Sollten Sie ihren Ansprechpartner bei
der BGF telefonisch nicht erreichen,
stehen wir Ihnen per E-Mail zeitnah
für Rückfragen zur Verfügung. 

Die drei Funktionen, mit denen
wir das Extranet starten, sind natür-
lich erst der Anfang. Hat sich der Ser-
vice bewährt, sollen weitere Service-
funktionen folgen. So können Sie
schon bald Ihre Änderungsmeldun-
gen per Extranet an die BGF versen-
den. Geplant sind außerdem Unfall-
Listen, Kontostandsmeldungen und
das automatische Erzeugen einer
Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Zunächst hoffen wir jedoch, dass un-
ser neuer Service Ihnen die Arbeit ein
wenig erleichtert und Sie ihn gern
nutzen. ■

Die Startseite des neuen BGF-Extranets

Der Lohnnachweis: Unterstützt von Hilfefunk-
tionen werden Sie durch das Formular geführt
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Beispiel für einen nicht ganzjährig
Vollbeschäftigten: Arbeitnehmer A war
vom 1. Februar 2005 bis 31. Dezem-
ber 2005 beschäftigt. Innerhalb des 
Beschäftigungszeitraumes sind 230 
Arbeitstage angefallen. Die Berech-
nung des Mindestentgelts lautet dann:
17.388 Euro x 230 : 300 = 13.331 Euro

Beispiel  für eine ganzjährig be-
schäftigte Teilzeitkraft: Arbeitnehmer
B war im Rahmen einer 30-Stunden-
Woche vom 1. Januar 2005 bis zum 31.
Dezember 2005 im Mitglieds-
unternehmen tätig. In diesem Zeit-
raum sind 255 Arbeitstage mit jeweils
6 Arbeitsstunden angefallen. Die Be-
rechnung: 
17.388 Euro x 255 : 300 = 14.779,80 Euro
14.799,80 x  6  : 8 = 11.085 Euro

Waren bei Ihnen Mitarbeiter be-
schäftigt, die in Berufsausbildung ste-
hen, weisen Sie bitte nur das tatsäch-
liche Entgelt nach.

Keine Arbeitnehmer und keine
Aushilfen beschäftigt?

Haben Sie im Jahr 2005 keine Ar-
beitnehmer und keine Aushilfen be-
schäftigt - auch nicht  unentgeltlich?
Dann machen Sie einfach ein Kreuz im
Kästchen „Fehlanzeige” und schicken
das Formular unterschrieben an uns
zurück. Noch einfacher ist die Fehlan-
zeige-Meldung über die neue Online-

Sonderauswertung der
Unfallgefahr bei
Neumöbeltransporten
Während der Laufzeit des 23. Gefahrtarifs
wird geprüft, ob sich die Unfallgefahr im Be-
reich von Neumöbeltransporten wesentlich
von der im Umzugsverkehr unterscheidet.
Deshalb haben alle Unternehmen, die mit
dem Gewerbezweig Möbelspedition ein-
schließlich Logistik veranlagt sind, zusätzlich
den Beobachtungsgewerbezweig Neumöbel-
transporte (Schlüsselzahl 575) erhalten. Für
die Auswertung des Unfallgeschehens ist es
wichtig, dass die Arbeitsentgelte und Unfäl-
le ab 1. Januar 2005 dem jeweils zutreffen-
den Gewerbezweig zugeordnet werden. Für
Ihre Mithilfe schon jetzt vielen Dank!

Über die neue Möglichkeit, den
Lohnnachweis per Extranet an
die BGF zurückzusenden, ha-

ben wir Sie auf den vorangegangenen
Seiten informiert. Die Vordrucke und
Hinweise zum Ausfüllen des Lohn-
nachweisformulars gehen Ihnen zum
Jahresende jedoch wie gewohnt per
Post zu. Die Abfrage ist notwendig, um
die Beiträge für die Versicherung der
Arbeitnehmer zu berechnen. Dazu
kommen die Angaben zur Anzahl der
Mitarbeiter. Diese Angaben werden zur
Beitragsberechnung  für die Mitglieds-
unternehmen herangezogen, die dem
Arbeitsmedizinischen und Sicherheits-
technischen Dienst der BGF – dem ASD
– angeschlossen sind. Die von den Mit-
arbeitern geleisteten Arbeitsstunden
dienen rein statistischen Zwecken.
Wenn Ihnen dazu keine Aufzeichnun-
gen vorliegen, genügt eine genauere
Schätzung.

Mindestentgeltgrenzen
Selbstverständlich erhalten Sie

auch in diesem Jahr Erläuterungen, die
Ihnen die Meldung erleichtern. Bitte
beachten Sie unbedingt die in den Er-
läuterungen aufgeführten Mindestent-
geltgrenzen. Diese gelten für alle Ar-
beitnehmer und Aushilfen – auch jene,
die unentgeltlich für Sie tätig geworden
sind. Dazu zwei Berechnungsbeispiele:

Informationen zum
Lohnnachweis
Beitragsberechnung Mitgliedsunternehmen der BGF erhalten im
Dezember die Unterlagen für den Lohnnachweis. Der Vordruck ist
unverändert, erstmals ist die Rückmeldung aber auch online mög-
lich. Loggen Sie sich ein bei 

VON S. HENTSCHEL, D. KRUSE UND M. TOSTMANN

Verbindung „BGF direkt”. Mit weni-
gen „Klicks” ist ihre Mitteilung online
auf dem Weg zur BGF.

Letzter Termin für die Rückmel-
dung

Bitte tragen Sie Ihre Daten in dem
Lohnnachweis-Vordruck ein und
schicken Sie ihn spätestens bis zum
13. Februar 2006 an die BGF zurück.
Die Frist gilt auch für Lohnnachweise,
die sie über „BGFdirekt“ online einrei-
chen. Je früher der Lohnnachweis bei
uns eintrifft, desto reibungsloser kön-
nen wir die Daten verarbeiten. Bitte
übersenden Sie uns Ihre Meldung
nicht doppelt – zum Beispiel online
und per Post. Falls Sie keinen Vor-
druck erhalten haben, melden Sie sich
bitte telefonisch oder schriftlich bei
uns.

Wenn Sie unsicher sind, ob und
welche Beträge Sie melden müssen,
rufen Sie uns gern an. Wir helfen Ih-
nen auch, wenn Sie Fragen zum neuen
Extranet der BGF haben oder Ihnen
das Passwort abhanden gekommen
ist. Die Telefon-Nummern Ihrer An-
sprechpartner finden Sie auf dem An-
schreiben des Lohnnachweises. Auch
unsere Mitarbeiter aus dem Bera-
tungs- und Prüfdienst in den Bezirks-
verwaltungen helfen Ihnen gern. ■

.
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der BGF). Auf eigenen Wunsch kann
der Unternehmer aber auch über eine
Zusatzversicherung eine höhere Ver-
sicherungssumme abschließen. Die
Versicherungssumme ersetzt bei der
Beitrags- und Leistungsberechnung
das tatsächliche Unternehmerein-
kommen. Damit gewährleistet die
BGF auch bei Unterschieden in den
persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen für alle Unternehmer
einheitliche Versicherungsleistungen
zu gleichen Beiträgen.

Wie berechnet sich der Beitrag?
Versicherungsmathematik ist kein

einfaches Geschäft, tatsächlich sind
für die Berechnung des Beitrages für

Gut abgesichert
Beitrag und Leistungen Auch als Unternehmer sind Sie bei der BGF versichert. Nach einem 
Arbeitsunfall oder wenn sie an einer anerkannten Berufskrankheit leiden, sind Sie bei unserer 
Berufsgenossenschaft in guten Händen. 

VON M. SCHRECK UND S. RAPSCH

Für manche ist sie ein Ärgernis,
für andere ein Segen – die Unter-
nehmerpflichtversicherung der

BGF. Aber was steckt dahinter? War-
um gibt es sie, wie teuer ist die Versi-
cherung und welche Leistungen er-
halten die Versicherten? Das sind Fra-
gen, die der BGF häufig gestellt
werden und denen wir an dieser Stel-
le nachgehen wollen.

Grundsätzlich besteht für Unter-
nehmer die Verpflichtung, wenn sie
Mitarbeiter beschäftigen, diese Mitar-
beiter auch zu versichern. Der Gesetz-
geber hat den Berufsgenossenschaf-
ten darüber hinaus aber auch die
Möglichkeit eingeräumt, den Kreis
der Versicherten auszudehnen. Von
dieser Regelung haben die Mitglieder
der Vertreterversammlung der BGF
Gebrauch gemacht und die Pflicht zur
Versicherung auf Unternehmer aus-
gedehnt (§ 39 Abs. 1 der Satzung der
BGF). 

Der Grund für diese Entscheidung
war, dass in den bei der BGF versi-
cherten Betrieben die Unternehmer
typischerweise den gleichen Gefähr-
dungen ausgesetzt sind wie die Ar-
beitnehmer und deshalb auch die
gleiche Schutzbedürftigkeit von Ar-
beitnehmern und Unternehmern be-
steht und dass es bei gleichem Leis-
tungsumfang keine günstigere Versi-
cherung gibt.

Die Versicherung umfasst alle Ar-
beitsbereiche des Unternehmers, also
auch kaufmännische und verwalten-
de Tätigkeiten. Darüber hinaus be-
steht Versicherungsschutz auf allen
mit der betrieblichen Tätigkeit zu-
sammenhängenden Wegen.

Die Beiträge für die Pflichtversi-
cherung errechnen sich aus einer
Versicherungssumme von derzeit
20.000 Euro (§ 40 Abs. 1 der Satzung

die Pflichtversicherung aber nur drei
Faktoren wichtig: Die Versicherungs-
summe, die Gefahrklasse und der Bei-
tragsfuß. Die Versicherungssumme ist
klar – sie beträgt bei der Grundabsi-
cherung 20.000 Euro.

Die zweite Berechnungsgröße – die
Gefahrklasse – sagt etwas über das Un-
fallrisiko in verschiedenen Arbeitsbe-
reichen  aus. Bei der Arbeit im Büro ge-
schehen wenig Unfälle, da ist die Ge-

fahrklasse entsprechend niedrig. Bei
allen anderen Arbeiten, sei es in der
Entsorgung, beim Gütertransport oder
in der Personenbeförderung, ist das
Risiko, während der Arbeit einen Un-
fall zu erleiden, größer. Um gewerbety-
pische Gefahrklassen zu bilden, wer-
den für die bei der BGF versicherten
Gewerbezweige die Unfallmeldungen
regelmäßig ausgewertet.

Um den unterschiedlichen Arbei-
ten des Unternehmers gerecht zu wer-
den, wird der Beitrag in zwei Teilen be-
rechnet. Für ein Drittel der Versiche-
rungssumme wird kaufmännische
und verwaltende Arbeit mit einer nied-
rigen Gefahrklasse angenommen. Für
zwei Drittel wird die Arbeit dem tech-

nischen Teil zugeordnet mit der jewei-
ligen gewerbetypischen Gefahrklasse. 

Der dritte Faktor für die Beitrags-
berechnung, der Beitragsfuß, wird je-
des Jahr neu berechnet und nach Be-
schluss durch die Selbstverwaltung
den Mitgliedsunternehmen mitge-
teilt. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite
12. Der Beitragsfuß sagt aus, wie hoch
der Beitrag je 1.000 Euro Versiche-
rungssumme in der Gefahrklasse 1 ist.
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In der Gefahrklasse 1 sind kaufmänni-
sche und verwaltende Arbeiten er-
fasst. In einer höheren Gefahrklasse
beträgt der Beitrag das entsprechend
Vielfache. Die Formel für die Beitrags-
berechnung und eine Beispielsbe-
rechnung finden Sie nebenan im Info-
kasten.

Befreiung von der Versicherungs-
pflicht

Es sprechen gute Gründe für eine
Versicherung bei der BGF. Unter be-
stimmten Voraussetzungen können
Sie aber einen Antrag auf Befreiung
von der Versicherungspflicht stellen.
Das ist möglich:
1. wenn Sie als Unternehmer dauer-

haft nicht oder nur geringfügig
tätig sind. Eine geringfügige Tätig-
keit liegt vor,
a) wenn die wöchentliche Ar-
beitszeit weniger als 15 Stunden
beträgt,
b) die jährliche Tätigkeit zwei Mo-
nate nicht überschreitet oder
c) die jährliche Tätigkeit 50 Ar-
beitstage nicht überschreitet;

2. wenn der Unternehmer im Jahres-
durchschnitt regelmäßig mehr als
fünf Personen in seinem Unter-
nehmen beschäftigt. Teilzeitkräfte
sind entsprechend auf Vollzeit-
kräfte umzurechnen; dabei wird
von einer Wochenarbeitszeit von
40 Stunden ausgegangen;

3. für die Zeit, in der ein Existenz-
gründungszuschuss nach § 421 l
SGB III (Ich-AG) bezogen wird. 

Der Umfang der Versicherung
Der Versicherungsschutz der BGF

umfasst bei ihren Versicherten die Fol-
gen von Unfällen bei der Arbeit und auf
dem Arbeitsweg sowie bei Berufskrank-
heiten. Unfälle im Freizeitbereich kön-
nen nur durch eine private Unfallversi-
cherung abgedeckt werden. Das gilt
auch für Tätigkeiten die privaten
Zwecken dienen und während der Ar-
beitszeit ausgeführt werden.

In Einzelfällen stellen sich bei Un-
fällen Abgrenzungsfragen. Zum Bei-
spiel bei Unfällen aus innerer Ursache
(Herzinfarkt) oder wenn neben dem
Unfall vorbestehende Schäden zu ei-

ner Verletzung beigetragen haben. Ein
Beispiel dafür ist, wenn Sie sich bei ei-
nem Unfall das Knie verletzen, aber
schon vorher eine Meniskusverletzung
am Knie hatten. Welche Verletzungs-
folgen sind unfallbedingt? Hat sich die
schon vorher bestehende Knieverlet-
zung durch den Unfall verschlimmert?
Diese Fragen können in der Regel nur
durch ein ärztliches Gutachten geklärt
werden.

Beispiel für eine Beitragsberechnung
für einen Taxiunternehmer im letzten abgerechneten Umlagejahr (2004)

Beitragsformel: Versicherungssumme x Gefahrklasse x Beitragsfuß = Beitrag
1.000

Beitragsfuß für das Umlagejahr 2004: 3,05
Gefahrklasse: 9,0
Versicherungssumme: 20.000 Euro

Für den kaufmännischen und verwaltenden Teil (Gefahrklasse 0,8) wird die For-
mel auf ein Drittel der Versicherungssumme – also 6.667 Euro angewendet.
Das ergibt folgende Berechnung:

6.666,67 Euro x 0,8 x 3,05 = 16,27 Euro
1.000

Der technische Teil – das Taxiunternehmen – wird mit zwei Drittel der Versi-
cherungssumme berechnet – also 13.333 Euro.

13.333,33 Euro x 9,0 x 3,05 =  366,00 Euro
1.000

Der Jahresbeitrag für einen Taxiunternehmer betrug im Jahr 2004 also 382,27
Euro. (Nicht berücksichtigt ist ein eventueller Nachlass in Höhe von 5 Prozent.)

Leistungen
Nach einem Arbeitsunfall besteht für die Versicherten Anspruch auf umfassende
ärztliche Versorgung einschließlich stationärer Behandlung und aller notwendi-
gen Rehabilitationsleistungen. Zuzahlungen müssen nicht geleistet werden.

Geldleistungen in Form von Verletztengeld oder Rente sichern den Lebensstan-
dard. Die Höhe der Geldleistungen ist dabei abhängig von der Höhe der Versi-
cherungssumme. Hier zwei Beispiele, die nach der Mindest- und Höchstversi-
cherungssumme berechnet sind:

Gesamtversicherungs- Verletztengeld Vollrente 20 % Rente 
summe je Kalendertag monatlich monatlich
20.000 Euro 44,44 Euro 1.111,11 Euro 222,22 Euro
72.000 Euro 160,00 Euro 4.000,00 Euro 800,00 Euro
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Was bekommen Sie für Ihr Geld?
Die Rehabilitationsleistungen der

gesetzlichen Unfallversicherung sind
vorbildlich. Und das aus gutem
Grund, denn das Ziel der Berufsge-
nossenschaften ist es, die Gesundheit
und Leistungsfähigkeit nach einem
Unfall oder infolge einer Berufskrank-
heit mit allen geeigneten Mitteln so
umfassend wiederherzustellen, dass
möglichst dauernde schwere Verlet-
zungsfolgen, für die Renten zu zahlen
sind, vermieden werden.

Im Fall eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit werden Sie als
Versicherter medizinisch versorgt. Als
Fachärzte mit unfallmedizinischen
Kenntnissen sind es vor allem die
3.500 von den Berufsgenossenschaf-
ten bestellten Durchgangsärzte, die
den Betroffenen helfen, wieder ge-
sund und arbeitsfähig zu werden.

Bei schweren Arbeitsunfällen ha-
ben die Unfallkliniken der Berufsge-
nossenschaften großen Anteil an den
Heilerfolgen. Bereits während der sta-
tionären Behandlung beginnt auch
die Betreuung durch speziell ausge-
bildete Berufshelfer. Mit dem Ziel,
dem Versicherten nach einem Unfall
die Rückkehr in ein selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen, berät der Be-
rufshelfer bei Umschulungsmaßnah-

men und hilft bei der Suche nach ei-
nem behindertengerechten Arbeits-
platz oder bei der Aufnahme einer
selbstständigen Tätigkeit.

Welche Maßnahmen im konkre-
ten Fall in Betracht kommen, wird in
persönlichen Gesprächen geklärt und
mit den behandelnden Ärzten abge-
stimmt. Dazu gehört neben dem be-
ruflichen auch das private Umfeld. Ist
eine behinderungsbedingte Zusatz-
ausstattung am vorhandenen Kraft-
fahrzeug notwendig? Kann der Versi-
cherte seine bisherige Wohnung oder
sein Haus weiterhin nutzen? Der Be-
rufshelfer berät auch hier und die BGF
übernimmt die Kosten für behinde-
rungsbedingte Umbauten.

www.bgf.de

Tel.: 040 3980-0

„Ist die Berufsgenossenschaft

überhaupt noch zeitgemäß?“

„Das ist sie. Seit Jahrzehnten sinken

die Unfallzahlen. Wir beraten

praxisnah und branchenbezogen

im Bereich Gesundheitsschutz

und Arbeitssicherheit und sorgen

außerdem für bestmögliche

Rehabilitation. Davon profitieren

Unternehmen in ganz

Deutschland.“

Neben ambulanter und stationä-
rer Behandlung werden selbstver-
ständlich auch Geldleistungen er-
bracht. Tritt durch die Folgen des Ar-
beitsunfalles Arbeitsunfähigkeit ein,
beträgt das Verletztengeld aus der
Pflichtversicherung täglich 44,44 Eu-
ro. Die Beträge erhöhen sich entspre-
chend, wenn Sie eine Zusatzversiche-
rung mit einer höheren Versiche-
rungssumme abschließen. Davon
ausgenommen ist in den ersten 42 Ta-
gen nur das Verletztengeld bei ambu-
lanter Behandlung.

Zum Leistungsumfang zählt auch
die Absicherung besonderer berufs-
bedingter Erkrankungen, die in der so
genannten Berufskrankheitenliste ge-
nannt sind.

Rente ist für schwere Verletzungs-
folgen zu zahlen. Voraussetzung ist,
dass sechs Monate nach dem Unfall
oder der Erkrankung noch eine Min-
derung der Erwerbsfähigkeit von min-
destens 20 Prozent gegeben ist. Die
Höhe der Rente bemisst sich nach der
Versicherungssumme und nach dem
Ausmaß der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit. Sind Versicherte an den Fol-
gen des Arbeitsunfalles oder der Be-
rufskrankheit gestorben, zahlt die
BGF Hinterbliebenenrenten und Ster-
begeld. ■
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Wenn meine Kunden alles im
Voraus bezahlen sollten, wä-
re ich meine Kundschaft

bald los!" Solche Äußerungen bekom-
men wir bei der BGF häufiger zu
hören. Vorschusszahlungen sind
nicht üblich, warum macht es also die
BGF?

Unsere Berufsgenossenschaft er-
hebt ihre Beiträge im so genannten
Verfahren der nachträglichen Be-
darfsdeckung. Das heißt, sie ermittelt
nach Ablauf des Kalenderjahres
zunächst exakt, wie viel sie ausgege-
ben hat. Das sind alle Ausgaben für
Krankenhaus- und Behandlungskos-
ten, Krankengeld, Berufshilfe, Renten,
Präventionsarbeit und Verwaltungs-
kosten. Der Bedarf ergibt sich also aus
den Aufwendungen abzüglich der
Einnahmen im abgelaufenen Kalen-
derjahr.

Damit ist der Bedarf für das abge-
laufene Jahr abgedeckt – und was ist
mit den Leistungen für das laufende
Jahr? Verletzte oder Hinterbliebene
können natürlich nicht bis zum Ab-
lauf des Jahres warten, die Berufsge-
nossenschaft muss also in der Lage
sein, die Leistungen für ein Jahr im
Voraus zu finanzieren. Dazu hat sie
mehrere Möglichkeiten: Sie kann ein-
malig einen so hohen Beitrag erhe-
ben, dass die Beitragszahlungen vor-
aussichtlich für das laufende Jahr rei-
chen. Aus den so gewonnenen
Geldreserven könnten die laufenden
Ausgaben bestritten werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Ab-
deckung des laufenden Bedarfs sind
Bankkredite. Zur Abdeckung der Aus-
gaben bis zur Beitragserhebung hät-
ten Kredite zwar den Vorteil, dass die
Unternehmen von der Vorfinanzie-
rung entlastet werden, die Zinsen für
den Kredit müssten jedoch als Ausga-
ben in die Umlagerechnung mit ein-

fließen. Das führt zu steigenden
Beiträgen. Steigende Beiträge und
erst recht ein doppelt erhobener Bei-
trag wären für viele Mitgliedsunter-
nehmen kaum leistbar und sicher das
falsche Signal in der augenblicklichen
Wirtschaftslage.

Einige Berufsgenossenschaften
erheben keine Beitragsvorschüsse
von ihren Mitgliedern, bei ihnen wird
der Beitrag zur Fälligkeit am 15. Mai
eines Jahres in einer Summe eingezo-
gen. Da Ratenzahlungen nach den
Bestimmungen des Sozialgesetzbu-
ches im Grunde nur bei besonderen
Härten und daher nur in Ausnahme-
fällen genehmigt werden dürfen, be-
deutet die verlangte Einmalzahlung
für den Unternehmer eine erhebliche
Belastung. Im Ausnahmefall werden
zwar Stundungen des Beitrages ge-
währt, müssen jedoch sofort verzinst
werden.

Angesichts der großen Summe,
die die Unternehmen zur Liquiditäts-
sicherung überlassen müssten, hat
sich der Vorstand der BGF zur Siche-
rung des Beitragsaufkommens für die
Erhebung von Beitragsvorschüssen in

bis zu sechs Raten entschieden. Den
Unternehmen wird also nicht zusätz-
lich Liquidität entzogen, die bei
Fremdfinanzierung heutzutage für
die Unternehmer nicht mehr leicht zu
erreichen ist.

Vorschüsse unter 330 Euro wer-
den in einer Summe fällig. Durch die
Ratenzahlung verteilt sich die Belas-
tung auf das gesamte Jahr und wird
kalkulierbar. Von Vorteil ist auch,

dass die Raten auf den Beitragsvor-
schuss für den Unternehmer zinsfrei
sind. Lediglich bei Abweichungen von
den derzeit vorgegebenen sechs Ra-
ten müssen nach den gesetzlichen
Bestimmungen wieder Stundungs-
zinsen erhoben werden. ■

Beitragsvorschuss - warum?
Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung sind laut Gesetzgeber stets rechtzeitig und in
voller Höhe zu entrichten. Was bedeutet das für Mitgliedsunternehmen der BGF?

VON MARTIN REINHARD

Beitragsvorschüsse 
mindern die Belastungen
für Unternehmer
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Ich hab eine Menge über mein Fahrzeug
und die eigenen Reaktionen gelernt“,
heißt es oft nach einem Trainingstag.

Und selbst erfahrene Fahrer sind über-
zeugt, dass ein Fahrsicherheitstraining ih-
nen hilft, sich sicherer im Verkehrsalltag zu
bewegen. Von den positiven Effekten der
Trainings ist auch die BGF überzeugt. Des-
halb stellt sie 2006 wieder finanzielle Mittel
bereit, um die Verkehrssicherheitsarbeit in
den Mitgliedsbetrieben zu unterstützen.

Erfahrungen zeigen, dass die Weiterbil-
dung besonders nachhaltig und effektiv ist,
wenn das Sicherheitstraining Theorie und
Praxis kombiniert. Das findet Zuspruch bei
den Teilnehmern und wird deshalb auch
von der BGF gefördert: Kombinationsmög-
lichkeiten gibt es für Transporter-, Bus- und
Lkw-Fahrer.

Fahrer-Qualifizierungsprogramm
Transporter (FQT)

Seit 2004 gibt es für Fahrer von Kurier-
fahrzeugen und Transportern ein auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenes Fortbildungs-
programm. Es vermittelt theoretische Ele-
mente – unter anderem zur Ladungssiche-
rung, zu Belastungen und Stressbewäl-
tigung – und verbindet diese mit fahrprak-
tischen Übungen. Das Programm dauert
zwei Tage und wird von eigens dafür aus-
gebildeten Moderatoren angeboten. Der
Zuschuss für dieses Training beträgt 100

Euro pro Person. Eintägige Sicherheitstrai-
nings werden nicht mehr bezuschusst.

Trainingsangebote für Pkw, Lkw und
Omnibus

Für die eintägigen Sicherheitstrainings
gelten die bereits bekannten Bedingungen:
Für Pkw oder Motorrad gibt es einen  Zu-
schuss von 50 Euro, Trainings für Lkw und
Omnibusse werden mit je 100 Euro bezu-
schusst. Ein zusätzliches Angebot hat die
BGF für die Gewerbezweige Güterkraftver-
kehr und Omnibus entwickelt. Es gibt einen
Zuschuss von maximal 200 Euro pro versi-
cherten Fahrer, wenn neben dem eintägi-
gen Sicherheitstraining mindestens acht
Einheiten der Programme „Gesund und si-
cher – Arbeitsplatz Lkw“ (Lkw Plus) oder
„Gesund und sicher – Arbeitsplatz Omni-
bus“ (Bus Plus) von zugelassenen Modera-
toren unterrichtet werden.

Infos zu den Zuschüssen 
➔ Die Fördermittel sind begrenzt und
werden in der Reihenfolge der Anträge ver-
geben. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.
Einen Zuschuss erhalten nur Mitgliedsun-
ternehmen der BGF.
➔ Bezuschusst wird ein Training nach den
Grundsätzen des Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrates e.V. von mindestens eintägi-
ger Dauer (bei Transporterfahrern zweitägi-
ge Dauer).
➔ Wirtschaftlichkeits-Trainings werden
nicht bezuschusst, auch nicht in Kombinati-
on mit verkürzten Sicherheitstrainings.
➔ Die Anzahl der Zuschüsse ist begrenzt.
Pro Unternehmen werden entweder für 50
Prozent der versicherten Fahrer oder maxi-
mal 60 Zuschüsse gewährt, je nachdem,
welche Grenze zuerst erreicht wird. Haben
alle Fahrer ein Training absolviert, folgt ei-
ne Pause von einem Jahr.
➔ Eine Person kann pro Jahr nur einen
Zuschuss erhalten und dann erst wieder
nach der Pause.
➔ Die Zuschüsse werden stets an das teil-
nehmende Unternehmen ausgezahlt. ■

Trainieren Sie Ihre Sicherheit!
Fahrsicherheit Die BGF stellt auch 2006 Zuschüsse zu Fahr-
sicherheitstrainings zur Verfügung. Anträge können ab sofort 
gestellt werden.

Infos und Antragsformular
Das Antragsformular und Infos zum An-
trag, zur Abwicklung und zu den Zah-
lungsmodalitäten finden Sie im Internet
unter www.bgf.de, Rubrik Seminare und
Lehrgänge.
Oder fordern Sie die Unterlagen schrift-
lich an: BGF, Technischer Aufsichtsdienst, 
Fax: 040/3980-1040, 
E-mail: fahrtraining@bgf.de 
Telefonische Auskunft erhalten Sie unter
der Rufnummer: 040/3980-1959.
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D ie A+A 2005 präsentierte sich in
diesem Jahr unter dem Leitthema
„Zukunft der Prävention“ dem

wurden Ausstellung und Kongress ge-
recht, und beschäftigten sich mit den un-
terschiedlichsten Aspekten von Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit. Auf-
fällig waren die zahlreich vertretenen
asiatischen Hersteller, die besonders auf
dem Gebiet der Persönlichen Schutzaus-
rüstung (PSA) tätig sind. In den Feldern

Motivation, Schulung und Sicherheits-
technik fielen verschiedene Anbieter
durch fantasievolle Ansätze auf. 

Lebhaft ging es an den Ständen der
BGF und des DVR zu. LKW-Überschlag-
simulator und Gurtschlitten machten
„begreifbar“, wie wichtig während der
Fahrt der Sicherheitsgurt ist. Ein Fahrsi-
mulator und der sicherheitsoptimierte
Kastenwagen standen ebenfalls für den
Messebesucher bereit. 

Neben diesen bereits bekannten Ex-
ponaten thematisierte die BGF auf der
A+A 2005 die Müdigkeit am Steuer. Nach
Erhebungen der Bundesanstalt für
Straßenwesen spielt Müdigkeit eine nicht
unerhebliche Rolle bei Unfällen im
Straßenverkehr. Die Ursachen dafür sind
ganz unterschiedlich. Methoden, die den
Grad der Müdigkeit herausfinden und in
die Pausenregelungen einfließen lassen,
wären sicher sinnvoll.

Die BGF hat sich auf ihrem Stand die-
ser Diskussion gestellt und an zwei Bei-
spielen einen Einblick in den derzeitigen
Forschungsstand geboten. Das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt präsen-
tierte am BGF-Stand einen Einblick in
sein Programm zum „Alertness-Manage-
ment”. Dazu entwickelt das DLR zur Zeit
ein Rechnerprogramm. Dieses könnte
zukünftig für Disponenten eine Pla-
nungshilfe sein, um Fahrten unter dem
Gesichtspunkt sinnvoller Pausen optimal
zu planen.

Ein weiterer Partner am Stand der
BGF war die Firma AMTech. Sie stellte ein
System vor, bei dem anhand einer exak-
ten Beobachtung der Pupillenreaktion er-
mittelt werden kann, wie wach oder wie
erschöpft ein Fahrer ist. Das Gerät wird
derzeit durch die österreichische Polizei
auf Praxistauglichkeit geprüft. Beide vor-
gestellten Methoden dienen dabei der
Prävention von Müdigkeitsunfällen und
stellen keinesfalls eine Möglichkeit dar,
sich an die Müdigkeitsgrenze heranzu-
fahren.

Eine Messe wie die A+A bietet sich
natürlich auch für einen Streifzug an, um
nach interessanten Neuigkeiten im Ar-
beitsschutz für Mitarbeiter in den Mit-
gliedsbetrieben der BGF Ausschau zu hal-
ten. Die Technischen Aufsichtsbeamten
haben einiges entdeckt.

Messenachlese Aussteller aus aller Welt verliehen der A+A
2005 internationalen Charakter.  Auf der Suche nach neuen 
Sicherheitslösungen waren die Mitarbeiter der BGF für Sie 
unterwegs.

VON ULRICH SCHULZ

Absturzsicherung
und Promillebrille 

Der Messestand der BGF: Sie informierte über
Transportersicherheit und diskutierte das Thema
Müdigkeitsuntersuchungen.



Persönliche Schutzausrüstung
Die Firma Elten bietet einen Sicherheitsschuh an, dessen Schaft nach

der Analyse aller vorkommenden Bewegungsabläufe von Unterschenkel
und Fuß entwickelt wurde. Das Ergebnis ist ein hochschäftiger Schuh mit
einer gelenkig gelagerten Kunststoffmanschette zur Unterstützung des
Bänderapparates im Knöchelbereich. Obwohl der Fuß gestützt wird, bie-
tet der Schuh besondere Bewegungsfreiheit und ein komfortables Abroll-
verhalten. Ein Trageversuch mit dem BIOMAX PROTECTION in einem
Entsorgungsbetrieb unter Begleitung der BGF ist angedacht, denn Müll-
werker leisten reichlich Laufarbeit und knicken häufiger um oder rut-
schen aus. Ein Test lohnt sich also, noch dazu, wenn die Schuhe ange-
nehm zu tragen sind.

Die Vereinfachung der Auswahl von Gehörschutz hat sich die Firma
EAR/Peltor zur Aufgabe gemacht. Fünf Lärmeinstufungen wurden defi-
niert. Jede Stufe wird durch einen farbigen Würfel symbolisiert. Der ge-
eignete Gehörschutz ist ebenfalls mit diesem
Symbol versehen. Das erleichtert die 
Zuordnung des geeigneten Gehör-
schutzes für bestimmte Arbeiten bzw.
Bereiche, so dass jeder den richtigen
Gehörschutz erkennt, auch wenn
die Sicherheitsfachkraft einmal
nicht greifbar ist. 

Sandalenträger spre-
chen immer wieder
gern davon, jetzt
gibt es ihn tatsäch-
lich: den Sicher-
heitssocken. Der
praktische Nutzen
erschloss sich dem
Verfasser jedoch nicht. Wenn
das Risiko von Fußverletzungen besteht, ist ein
Sicherheitsschuh einfach unverzichtbar.
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BIOMAX PROTECTION
stützt den Fuß und bietet

gleichzeitig Bewegungsfreiheit und
ein komfortables Abrollverhalten.

Sicherheitstechnik
Am Stand der Deutschen Stein-

kohle DSK wurde ein System zur
berührungslosen Absicherung bei Ar-
beiten an Maschinen und Stetigför-
derern vorgestellt, das sich im Stein-
kohle-Bergbau bewährt hat. Dabei
tragen Mitarbeiter im Übergabe-
bereich von Gurtband- und Ketten-
förderern Personenkennbausteine,
die bei Annäherung an eine Ge-
fahrstelle mit einem Funkkegel recht-
zeitig eine Schutzfunktion auslösen.
Gerät zum Beispiel ein bewusstloser
Mitarbeiter auf einen Förderer, so
wird der Förderer stillgesetzt, sobald
der Träger des Personenkennbaustei-

nes sich der nächsten Gefahrstelle
nähert.

Interessant ist, dass zurzeit in
Frankreich ein Probeeinsatz dieser
Absicherung bei Muldenkippern in
mineralgewinnenden Betrieben läuft.
Kameras und bis zu neun Beobach-
tungsmonitore hätten nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht, so der Ge-
schäftsführer der Entwicklungsfirma
Selectronic, deshalb wird nun die
zwangsläufig wirkende, berührungs-
lose Absicherung bei Annäherung von
Personen getestet. 

Besondere Lösungen zum Schutz
gegen Absturz stellt die Firma KEE
KLAMP aus Frankfurt a.M. vor. Stellen

Sie sich vor, sie benötigen einen kol-
lektiven Schutz gegen Absturz und
dürfen dabei die Oberfläche des Bo-
dens nicht beschädigen. Die her-

kömmliche Befestigung mittels Boh-
ren und Dübeln kommt also nicht in
Frage. Was tun? KEE KLAMP liefert für
solche Fälle ein Baukastensystem aus
Rohren und Rohrverbindern. Für
Standfestigkeit sorgt ein horizontaler
Stützfuß, an dessen Ende sich ein auf-
gestecktes Gewicht befindet. 

Darüber hinaus muss natürlich
auch während der Montage der
Schutz gegen Absturz gewährleistet
sein. KEE KLAMP hat auch dafür eine
Idee vorgestellt. Für Flächen bis 5°
Neigung wurde der „KEE Anchor“ ge-
schaffen. Auch hierbei wird die Ober-
fläche nicht beschädigt. Ein Rohr-
kreuz wird horizontal liegend mon-
tiert und auf den Rohren werden
Gewichte angebracht. Ein unbeab-
sichtigtes Aufrichten des Rohrkreuzes
ist nun aufgrund seines Gewichtes
nicht mehr möglich. Zur Sicherung
gegen seitliches Wegrutschen sind die
Ankergewichte auf der Unterseite mit
rutschhemmendem Belag versehen.
Im Zentrum des Rohrkreuzes befindet
sich der Anschlagpunkt für die Siche-
rungsleine des Monteurs. 

Als vorübergehende Absturzsicherung
bei Montagearbeiten auf flachen unge-
sicherten Dächern eignet sich ein Rohr-
kreuz mit Gewichten von KEE KLAMP.
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Erste Hilfe
Damit der Verbandkasten nicht wegen jeder

kleinen Verletzung aufgerissen wird, bietet die Fir-
ma WERO-MEDICAL einen robusten und hygie-
nischen Spender für Pflaster und Fingerverbände
an. Der „Salvequick“ besitzt zudem hinter dem vor-
deren Fach ein weiteres Register, in dem zum Bei-
spiel Reinigungstücher deponiert werden können.
Selbstverständlich muss trotzdem eine Eintragung
in das Verbandbuch erfolgen. Dafür ist in der Box
zur sofortigen Dokumentation und Gedächtnis-

stütze ein Nachtragzettel
hinterlegt.

In staubbelasteten Be-
trieben sehen Augenspül-

flaschen rasch schmutzig und unhygienisch aus.
Wurde die Flasche benutzt, stellt sich die Frage, wie
die Hygiene der Flasche wiederhergestellt werden
kann. Für kleinere Einsätze gibt es deshalb von der
Firma WERO-MEDICAL kleine Einweg-Spülfla-
schen mit 20 ml Inhalt, die nach der Benutzung mit
dem Abfall entsorgt werden.

Für die Erste Hilfe bei Atemstillstand bietet die
gleiche Firma einen Schutz für Atemspender an.
Quick-AID schützt vor Kontakt mit Körperflüssig-
keiten der Verletzten und baut damit Hemmungen
bei der Versorgung von Verletzten ab. 

Ausbildung
Junge Leute unter 25 Jahren sind

besonders häufig an schweren Ver-
kehrsunfällen beteiligt. Dabei ist häu-
fig auch Alkohol im Spiel. Die Deutsche
Telekom greift deshalb das Thema Al-
kohol am Steuer auch bei ihren Auszu-
bildenden im Rahmen der Präven-
tionsarbeit auf. Dazu benutzen die
Ausbilder unter anderem auch „Pro-
millebrillen“, die durch die Beschaf-
fenheit der Gläser ähnliche Sehstörun-
gen hervorrufen, wie sie durch Alko-
holkonsum verursacht werden. Dabei
kommen zwei verschiedene Brillen
zum Einsatz, die einer Blutalkoholkon-
zentration von 0,8 Promille und 1,5
Promille entsprechen.

Allein der Blick durch diese Brillen
ist schon ein Erlebnis. Der besondere
Effekt beruht darauf, schlagartig vom
„nüchternen“ in den „betrunkenen“
Zustand versetzt zu werden. Auch

wird der Unterschied in der Wahrneh-
mungseinschränkung bei unter-
schiedlicher Trunkenheit deutlich.
Mit der Brille müssen die Probanten
einige Schritte auf einer Linie laufen,
um am Ende verblüfft festzustellen,
dass sie sich einen halben Meter ne-
ben der Linie befinden. Beim an-
schließenden Treppensteigen zeigen
sich die Folgen des Alkoholkonsums
noch deutlicher. 

Der Ausbildung und Schulung von
Mitarbeitern widmet sich das Institut
für Schulung und Medienentwicklung
INPUT aus Dortmund. Auf der A+A

2005 rückte INPUT den Risikobegriff
in den Blickpunkt. Der Stand war im
Stil eines Jahrmarktes gestaltet und
forderte den Besucher auf, „doch mal
etwas zu wagen“. Dabei wurde der Be-
trachter unter Anleitung von Modera-
toren zu der Erkenntnis geführt, dass
jeder Mensch Gefahren erkennt und
für sich eine Bewertung des Risikos
vornimmt. 

Auf anschauliche und amüsante
Art erzielten die Moderatoren dabei
die gewünschten „Aha-Effekte“. In-
tuitiv greifen die meisten Menschen
einseitig auf die Gesichtspunkte
zurück, die sie zu einem riskanten
Verhalten verleiten: Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Möglichkeit der
Schadensbegrenzung. Besser wäre es
aber, die Schwere des möglichen Un-
falls als Entscheidungsgrundlage
dafür zu nehmen, „ob man es denn
wagt“. Die Firma INPUT machte deut-
lich, dass der Risikobegriff zu einer
präzisen und qualifizierten Betrach-
tung kritischer Situationen wesent-
lich beitragen kann. ■

Bild oben: Bei A+A INPUT garantierte
die Risikoabschätzung auf einer wack-
ligen Leiter einen Aha-Effekt. 
Bild unten: Schlagartig gerieten die
Tester der Promillebrille vom „nüchter-
nen” in den „betrunkenen” Zustand.

Der praktische Pflasterspender und die kleine Einweg-
spülflasche (im Hintergrund zum Größenvergleich die
Standardaugenspülflasche) von WERO-MEDICAL.
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Eerfolgreiche Risikominderung
im Betrieb muss zum frühest
möglichen Zeitpunkt ansetzen.

Der Gesetzgeber spricht in diesem
Zusammenhang von „Gefahrenver-
meidung“. Eine Gefahr im Sinne der
Arbeitssicherheit besteht dabei nicht
nur für die Mitarbeiter. Personen-
oder Umweltschäden können auch
für das Unternehmen mit erheblichen
rechtlichen und finanziellen Risiken
verbunden sein! Zum Erkennen sol-
cher Risiken wird heute von großen
Unternehmen enormer Aufwand be-
trieben. „Risk-Management“ ist dort
Planungsgrundlage, um Risiken zu er-
kennen und auszuschließen oder we-
nigstens zu minimieren.

Doch wie sieht es in mittleren und
kleinen Betrieben aus, die sich keinen
großen Verwaltungsaufwand leisten
können? Für die Arbeit werden klare
Anweisungen gegeben, die dem Be-
schäftigten Arbeitssicherheit und
dem Unternehmer Rechtssicherheit
bieten. Arbeitsmittel dagegen werden
unkompliziert und preisgünstig be-

schafft und sollen funktionieren. Wie
geeignet sie tatsächlich sind, stellt
sich erst im Betrieb heraus. Dadurch
wird jedoch eine frühe Steuerungs-
möglichkeit verschenkt, denn sind die
Arbeitsmittel erst einmal beschafft,
werden sie verwendet, bis sie abge-
schrieben oder verbraucht sind.

Verantwortung für die Auswahl 
§ 4 der Betriebssicherheitsverord-

nung definiert die Anforderungen an
die Bereitstellung und Benutzung der
Arbeitsmittel. Danach hat der Unter-
nehmer alle Maßnahmen zu treffen,
damit den Beschäftigten nur Arbeits-
mittel zur Verfügung gestellt werden,
die den allgemeinen Grundsätzen des
Arbeitsschutzgesetzes entsprechen.
Ist dies nicht möglich, sind Ersatz-
maßnahmen zu ergreifen, um die Si-
cherheit der Beschäftigten sicherzu-
stellen. Der Unternehmer hat außer-
dem dafür Sorge zu tragen, dass
Arbeitsmittel nur benutzt werden,
wenn sie für die vorgesehene Verwen-
dung geeignet sind.

Seminarangebot
der BGF

Die BGF bietet vom 20. bis 22. März 2006
das Seminar „Beschaffung technischer Ar-
beitsmittel“ an. Ziel ist es, den Teilnehmer
Kenntnisse zum Erstellen eines Lastenhef-
tes zu vermitteln. Das Seminar richtet sich
an die Personen im Betrieb, die mit der
Beschaffung technischer Arbeitsmittel be-
auftragt sind, aber auch an Berater im Be-
schaffungsprozess, wie zum Beispiel Si-
cherheitsfachkräfte und Techniker im Be-
reich der Bezirksverwaltung Wuppertal.
Für Rückfragen und Anmeldungen wen-
den Sie sich bitte an Renate Krefting bei
der Bezirksverwaltung Wuppertal der
BGF: Telefon: 0202/3895-307, E-Mail:
bv-wup-tad@bgf.de

Je früher, desto sicherer
Seminarangebot Stellen Sie die Weichen für sichere Arbeit und
Risikominderung so früh wie möglich – schon bei der Beschaffung
technischer Arbeitsmittel.

VON ULRICH SCHULZ

Der Aufstieg als Kletterpartie ist unzulässig. Nehmen Sie bei der Beschaffung als Schutzziel den sicheren
Aufstieg in das Lastenheft auf. Damit verpflichten Sie die Hersteller, diese Gefährdung auszuschließen. 

Die richtige Kaufentscheidung
Sind die wichtigsten funktionellen

Kriterien definiert, spielt die Frage des
Preises eine sehr zentrale Rolle. Aber
ganz so einfach sollten Sie sich die
Entscheidung nicht machen,  wenn
Sie Gefahren an der Quelle aus-
schließen wollen. Planen Sie den Ein-
kauf systematisch.

Dazu gehört, dass Sie Experten in
die Kaufentscheidung einbinden, die
gewünschten Funktionen und die
Schutzziele detailliert definieren und
anschließend das Angebot des Auf-
tragnehmers genau prüfen. Eine Mög-
lichkeit für die strukturierte Abwick-
lung ist das Lasten-/Pflichtenheft-Ver-
fahren. Dieses Vorgehen bietet Ihnen
nicht nur die Möglichkeit, Risiken zu
minimieren. Sie dokumentieren damit
gleichzeitig, dass Sie Ihre Unterneh-
merpflichten aus dem Arbeitsschutz-
gesetz und der Betriebssicherheitsver-
ordnung erfüllen. Jeder Betrieb muss
dieses Verfahren so gestalten, wie es
der Größe und Struktur des Betriebes
entspricht. Wichtig ist, dass systema-
tisch über die Gefährdungen bei der
Arbeit nachgedacht wird und diese
Überlegungen nachweislich Grundla-
ge bei der Beschaffung technischer Ar-
beitsmittel sind. ■
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Von Anfang November bis Ende
April eines jeden Jahres befin-
den sich die Winterdienste der

Verkehrsflughäfen in Bereitschaft, da-
mit auch bei extremen Witterungsver-
hältnissen ein sicherer und weitge-
hend störungsfreier Flugbetrieb mög-
lich ist. 

Großflughafen München 
Die Flughafen München GmbH

(FMG) ist zum Beispiel als Flughafen-
betreiber für die Verkehrssicherheit
auf den rund vier Millionen Quadrat-
meter großen Verkehrsflächen des
insgesamt 1.500  ha großen Flugha-
fengeländes verantwortlich. Neben
eigenen Mitarbeitern werden für den
Winterdienst Landwirte und Fuhrun-
ternehmer aus der Region beschäftigt
und zur Räumung und Schneeabfuhr
eingesetzt.

Der personelle und technische
Aufwand ist enorm, wenn die Start-
und Landebahnen, die Rollwege, die
Versorgungsstraßen sowie das Vor-
feld von Schnee und Eis befreit wer-
den. Ziel der Winterdienstcrew ist es,
auch bei extremen Witterungsverhält-
nissen den Flugbetrieb zumindest auf
jeweils einer Start- und Landebahn
aufrechtzuerhalten.

Rechtzeitig vorgewarnt durch ein
Glatteisfrühwarnsystem, das zusam-
men mit den Daten des Wetterdiens-
tes bevorstehende Wetteränderungen
frühzeitig erkennen lässt, verständigt

die Einsatzzentrale des Winterdienstes
mit Hilfe einer automatischen Anruf-
schaltung die Mitarbeiter der Bereit-
schaft. Insgesamt sind im Winterdienst
rund 350 Mitarbeiter im Schichtbe-
trieb tätig. Dazu kommen 133 Spezial-
fahrzeuge. Innerhalb einer Stunde
steht die diensthabende Gruppe mit
ihren Geräten einsatzbereit vor Ort.

Es gibt jeweils Einsatzgruppen, die
ausgerüstet mit Kehrblasgeräten,
Schneepflügen, Sprüh- und Streu-
fahrzeugen für Startbahn und Rollwe-
ge oder Vorfeld zuständig sind. Für ei-
nen effizienten Einsatz sind die Fahr-
zeuge mit GPS und Sprechfunk
ausgerüstet. Auf Kommando des Ein-
satzleiters, bei dem sämtliche Infor-

mationen über vernetzte Computer-
systeme zusammenlaufen, setzen
sich die Fahrzeuge in perfekter For-
mation in Bewegung.  

Kehrblasgeräte bestehen aus einer
Zugmaschine mit Schneepflug, die ei-
nen Anhänger mit Kehrwalze und
Schneegebläse im Schlepptau hat.
Der Schneepflug schiebt den Schnee
zur Seite. Anschließend wird die Piste
mit der vier Meter breiten Kehrwalze
und dem Gebläse von Schnee- und
Eisresten befreit. Der Konvoi der
„Startbahngruppe“ benötigt  maximal
30 Minuten um eine der 4000 m lan-

Startbahn frei
Bodendienste Damit Urlauber auch bei Schneetreiben und Eisglätte in die Sonne fliegen 
können, muss hinter den Kulissen hart gearbeitet werden. Die Winterarbeit auf den Flughäfen 
erfordert eine perfekt ausgebildete Crew und einen hohen Einsatz an Spezialfahrzeugen.

VON WIEL AND KIRK

Neuer Unfall-
verhütungslehrgang
Seit Herbst diesen Jahres bietet
die BGF das Grundlagenseminar
„Arbeitsschutz in Luftverkehrsun-
ternehmen – Flughafendienste“
(Pflege und Instandhaltung von
Flughafenanlagen) für Sicher-
heitsbeauftragte und Beschäf-
tigte aus Mitgliedsbetrieben an.
Neben Grünflächenpflege und
Abfallentsorgung ist der Winter-
dienst ein Schwerpunktthema.
Damit wird auch der saisonbe-
dingten Winterarbeit Rechnung
getragen und das Seminarange-
bot für Beschäftigte aus Luftver-
kehrsbetrieben ergänzt.

Schneefräse und Lkw im Einsatz: Der Schnee muss
auch neben der Startbahn verschwinden.
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Witterungsbedingt ergeben sich
Gefährdungen beim Aussteigen aus
den Fahrzeugen, beim Beseitigen von
Störungen und bei Kontrollen am
Gerät.  Gegen das Abrutschen, Abstür-
zen  oder Umknicken hilft nur geeigne-
tes Schuhwerk mit rutschhemmender
Sohle. Damit  kann man sich bei
Schnee- und Eisglätte sicher bewegen.
Wichtig ist es auch,  Trittbretter und
Haltegriffe tatsächlich zu benutzen
und die Trittbretter von Schnee und
Eis zu befreien.

Verletzungsgefahr besteht auch
beim Rüsten der Fahrzeuge, beim Be-
und Entladen, beim Beseitigen von
Störungen (z. B. Hand- und Finger-

gen Startbahnen einschließlich ihrer
Rollwege zu räumen und zu enteisen.
Die beiseite geschobenen Schnee-
massen werden mithilfe von Schnee-
fräsen auf Lkws verladen und zu
Schneedeponien befördert. 

Zum Schutz der Umwelt werden
die Verkehrsflächen in erster Linie
mechanisch freigehalten. Nur bei
starker Vereisungsgefahr  kommen
Sprühfahrzeuge mit einer speziellen
Enteisungsflüssigkeit zum Einsatz.
Wenn möglich wird die Enteisungs-
flüssigkeit mit Sand ergänzt oder
komplett durch Sand ersetzt.

Belastungen - Gefährdungen -
Unfallverhütung

Der Winterdienst ist keine Routi-
nearbeit und erfordert absolut zuver-
lässiges, gut ausgebildetes und per-
fekt aufeinander eingespieltes Perso-
nal. Die Mitarbeiter leisten viel unter
schwierigen Bedingungen, die auch
psychisch belasten:

✱ schichtweise Rufbereitschaft
✱ Nachtarbeit
✱ Zeitdruck
✱ extreme Witterungsverhältnisse
✱ schlechte Sichtverhältnisse
✱ Lärm
✱ ständige Konzentration
✱ Stoßbetrieb ohne Erholungs-

pausen

Auf die Rahmenbedingungen
kann wenig Einfluss genommen wer-
den, Unfallverhütung und Reduzie-
rung der Belastungen sind deshalb
nur durch spezielle und kontinuierli-
che Schulung und Unterweisung der
Mitarbeiter möglich. Bereits vor der
Saison müssen Räumungsablaufplä-
ne durchgespielt werden. Ebenfalls
muss das Fahren im Konvoi, bei dem
sich die Schneeräumer in wenigen
Metern Abstand voneinander bewe-
gen, gut eingeübt sein.  

verletzung beim Beseitigen von Ver-
stopfungen der Schneefräse) und
beim Wechseln von Verschleißteilen
(z. B. Schürfleisten von Schneepflü-
gen, Kehrbürsten). Sicheres Arbeiten
setzt einen funktionsfähigen Zustand
der Geräte und die Verwendung von
sicherheitstechnischen Einrichtungen
voraus. Betriebsanweisungen schaffen
dafür eine wichtige Grundlage. 

Trotz engagiertem Einsatz der
Winterdienstmannschaft und tech-
nisch perfekter Ausrüstung gelingt es
nicht immer der Naturgewalt Herr zu
werden. Einige Flüge mussten im letz-
ten Winter deshalb auch in München
annulliert werden. ■
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Bild oben: Kehrblasgeräte sind echte Alleskönner und werden in Perfekter Formation gefahren
Bild unten: In einem schneereichen Winter bilden sich auf der Schneedeponie wahre Schneeberge
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